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Dr. Michael HOLOUBEK, 

Dr. Helmut HÖRTENHUBER, 

Dr. Claudia KAHR, 

Dr. Georg LIENBACHER, 

Dr. Rudolf MÜLLER, 
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in der Beschwerdesache des **** ********* *********, ************** ****, 

**** ****, vertreten durch Rechtsanwalt MMag. Christian Aichinger, Parkring 2, 

1010 Wien, gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Kärnten vom 

18. Mai 2015, Z KLVwG-392/2/2015, in seiner heutigen nichtöffentlichen Sitzung 

beschlossen: 

 

I. Gemäß Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. b B-VG wird die Gesetzmäßigkeit des § 15 

Abs. 2 bis Abs. 4 des Kärntner Jagdgesetzes 2000 (K-JG), LGBl. Nr. 21, von 

Amts wegen geprüft.  

II. Das Beschwerdeverfahren wird nach Fällung der Entscheidung im Gesetzes-

prüfungsverfahren fortgesetzt werden. 

Begründung 

I. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren 

1. Der Beschwerdeführer ist Eigentümer näher bezeichneter Waldgrundstücke in 

Spittal an der Drau mit einer Gesamtfläche von rund 6,5 ha. Mit Schriftsatz vom 

27. Oktober 2014 beantragte er bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der 

Drau, dass seine Grundstücke für jagdfrei erklärt werden, mit der Folge, dass auf 

diesen Grundstücken keine Tiere erschossen (i) und keine Wildhegemaßnahmen 

wie zum Beispiel Fütterungen durchgeführt werden dürfen (ii), alle jagdlichen 

Maßnahmen zu unterlassen sind (iii), die Errichtung von der Jagd dienenden 

Einrichtungen wie von Futter- oder Leckplätzen sowie von Schieß- oder Hoch-

ständen sowie allen sonstigen jagdlichen Einrichtungen untersagt wird (iv) und 

die Entfernung von der Jagd dienenden Einrichtungen wie Futter- oder Leck-

plätze sowie von allen sonstigen jagdlichen Einrichtungen der Jägerschaft aufge-

tragen oder dem Grundstückseigentümer erlaubt wird (v).  

Der Beschwerdeführer begründete den Antrag damit, dass durch die Ausrottung 

der heimischen Tierarten Luchs, Wolf und Bär sowie durch Fütterungen der 

Wildbestand unnatürlich hoch sei. Dadurch sei es fast unmöglich, einen Jungwald 

heranzuziehen. Der Beschwerdeführer lehne die Jagd grundsätzlich ab, was sich 

etwa in seiner beinahe veganen Lebensweise zeige. Er trete für eine natürliche 
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Regulierung des Wildbestandes durch die Wiederansiedelung von Bären, Luch-

sen und Wölfen und die Unterlassung von Fütterungsmaßnahmen ein.   

2. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau wies den Antrag mit Bescheid 

vom 21. Jänner 2015 zurück. Ein Verfahren zur Jagdfreistellung von Grundstü-

cken aus ethischen Gründen sei im Kärntner Jagdgesetz nicht vorgesehen.   

3. Das Landesverwaltungsgericht Kärnten wies die gegen den Bescheid erhobene 

Beschwerde ab. Das Kärntner Jagdgesetz sehe eine Jagdfreistellung auf Wald-

grundstücken nicht vor. Vielmehr fließe das Jagdrecht aus dem Grundeigentum, 

sei mit diesem verbunden und könne als selbständiges Recht nicht begründet 

werden. Da es keine gesetzliche Grundlage für eine Erledigung des vom Be-

schwerdeführer gestellten Antrages gebe, sei zutreffend ein zurückweisender 

Bescheid erlassen worden.  

4. Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende, auf Art. 144 B-VG 

gestützte Beschwerde, in der die Verletzung in Rechten wegen Anwendung der 

als verfassungswidrig bezeichneten Gesetzesbestimmungen der §§ 1 Abs. 1 iVm 

2 Abs. 2 lit. b iVm 6 Abs. 1 Kärntner Jagdgesetz 2000 (K-JG), LGBl. 21 (Wv) idF 

85/2013, behauptet und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen 

Erkenntnisses beantragt wird. Auszugsweise wird in der Beschwerde Folgendes 

vorgebracht: 

"Das Kärntner Jagdgesetz idF LGBl Nr. 21/2000, zuletzt geändert durch 
LGBl Nr. 85/2013, sieht eine zwangsweise Bejagung von Grundstücken vor. Dies 
gilt insbesondere für Grundstücke mit einer Fläche von weniger als 115qm, die in 
einem Gemeindejagdgebiet zusammengefasst sind.  
 
Grundstückseigentümer haben keine Möglichkeit, auch nicht aus ethischen 
Überlegungen, die Jagd auf ihren Grundstücken zu verbieten. Dies gilt sowohl für 
Eigenjagdbesitzer, die gemäß § 2 Abs 3 K-JG bei sonstiger Strafbarkeit gemäß 
§ 98 Abs 1 Z 3 K-JG einen Jagdausübungsberechtigten bestellen müssen, auch 
wenn sie aus ethischen Gründen die Jagd ablehnen, als auch für Waldeigentü-
mer, deren Grundstücke in einer Gemeindejagd zusammengefasst sind. Diese 
haben überhaupt keine Möglichkeit auf die Jagdausübung Einfluss zu nehmen. 
 
Zwar wird eine pauschale Entschädigung für das Jagdrecht bezahlt, diese ist 
jedoch mit weniger als EUR 10 pro Hektar sehr gering. Für Verbissschäden durch 
das Wild wird keine gesonderte Entschädigung gezahlt. Im Übrigen sei darauf 
verwiesen, dass es dem Beschwerdeführer nicht auf Entschädigungszahlungen 
ankommt, sondern er die Jagd in der heute praktizierten Form aus ethischen 
Überzeugungen ablehnt. 
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Die Rechtslage in Kärnten entspricht damit fast deckungsgleich jener in Deutsch-
land vor dem Gesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften vom 29.5.2013. 
Mit dem zitierten Gesetz wurde § 6a in das Bundesjagdgesetz aufgenommen. 
Dadurch wurde es in Deutschland für Waldeigentümer möglich, einen Antrag zu 
stellen, wonach Grundstücke jagdfrei erklärt werden können, wenn der Eigen-
tümer glaubhaft macht, die Jagd aus ethischen Gründen abzulehnen (jagdfreie 
Bezirke). 
 
Die genannte Änderung des deutschen Bundesjagdgesetzes erfolgte aufgrund 
einer Entscheidung des EGMR: Mit Urteil vom 26.6.2012 zu Beschwerde 
Nr. 9300/07 hat die Große Kammer des EGMR festgestellt, dass das deutsche 
Jagdrecht und die darin vorgesehene Zwangsbejagung gegen Art. 1 des 1. Zu-
satzprotokolls der MRK verstoßen. Dabei hat der EGMR im Wesentlichen auch 
jene Aspekte berücksichtigt, die in Österreich für eine Verfassungsmäßigkeit des 
durch das Kärntner Jagdrecht erfolgenden Eingriffs in die Freiheit des Eigentums 
vorgebracht werden könnten, nämlich insbesondere eine Abwägung zwischen 
dem Eigentumseingriff und öffentlichen Interessen. Während die Kleine Kammer 
im Urteil vom 20.1.2011 noch von der Rechtmäßigkeit des Eingriffs ausging (und 
die Interessensabwägung zugunsten der Bejagung ausging), hat die Große Kam-
mer des EGMR mit Urteil vom 26.6.2015 entschieden, dass die Zwangsbejagung 
jedenfalls (und unabhängig von einer etwaigen Entschädigung) dann gegen Art. 1 
des 1. Zusatzprotokolls der MRK verstößt, wenn der Grundstückseigentümer die 
Jagd aus ethischen Gründen ablehnt. Ein Eigentümer ist in seiner eigentums-
rechtlichen Disposition grundsätzlich durch die Gewährleistungen von Art. 1 des 
1. Zusatzprotokolls der MRK geschützt. 
 
Beim Urteil des EGMR vom 26.6.2012 zur Rechtslage in Deutschland handelt es 
sich um die Fortsetzung einer gefestigten Rechtsprechung des EGMR, da sinnge-
mäß ähnliche Urteile bereits in Hinblick auf das Jagdrecht in Frankreich und 
Luxemburg ergangen waren.       
 
Nichts anderes gilt auch für Österreich, wo der MRK und ihren Zusatzprotokollen 
ja Verfassungsrang zukommen.  
 
Im konkreten Fall sind die Ausführungen des EGMR im Urteil vom 26.6.2012 
aufgrund der deckungsgleichen Rechtslage in Kärnten und Deutschland (vor dem 
Gesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften vom 29.5.2013) unmittelbar 
auch für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit des Kärntner Jagdgesetzes 
heranzuziehen. 
 
Bei einem Vergleich des Kärntner Jagdgesetzes mit der vom EGMR im Urteil vom 
26.6.2012 zu beurteilenden Rechtslage in Deutschland ist festzustellen, dass die 
Interpretation von Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls der MRK durch den EGMR auch 
mit der Kärntner Rechtslage nicht in Einklang zu bringen ist. 
 
Die im Kärntner Jagdrecht vorgesehene Zwangsbejagung von Waldgrundstücken 
(sowohl betreffend Eigenjagden als auch betreffend Gemeindejagden) wider-
spricht somit Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls der MKR und damit österreichischem 
Verfassungsrecht." 
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5. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau hat die Verwaltungsakten 

vorgelegt, aber von der Erstattung einer Äußerung abgesehen. Auch das Landes-

verwaltungsgericht Kärnten sah von der Erstattung einer Äußerung ab. 

II. Rechtslage 

Das K-JG lautet samt Überschriften auszugsweise wie folgt (die in Prüfung gezo-

genen Bestimmungen sind hervorgehoben): 

"1. Abschnitt 
Jagdrecht und Jagdausübung 

 
§ 1 Begriff des Jagdrechtes 

 
(1) Das Jagdrecht besteht in der Befugnis, innerhalb von Jagdgebieten das Wild 
zu hegen, ihm nachzustellen, es zu fangen, zu erlegen und sich anzueignen; es 
umfaßt ferner die Befugnis, sich Fallwild, Abwurfstangen und die Eier des Feder-
wildes anzueignen. 
(2) Das Jagdrecht fließt aus dem Grundeigentum; es ist mit diesem verbunden 
und kann als selbständiges Recht nicht begründet werden. 
 
§ 2 Jagdausübungsberechtigte 

 
(1) Das Jagdrecht wird entweder als Eigenjagd oder als Gemeindejagd ausgeübt 
(Jagdausübungsrecht). 
(2) Jagdausübungsberechtigt im Sinne dieses Gesetzes sind 

a) in Eigenjagdgebieten (§ 5) die Grundeigentümer (Eigenjagdberechtigten), 

b) in Gemeindejagdgebieten (§ 6) die Gemeinde. 

(3) Wenn das Eigentum an der Grundfläche, mit dem ein Eigenjagdrecht verbun-
den ist, einer einzelnen physischen Person, die nicht das Recht zu jagen hat (§ 36 
Abs 1) oder die Jagd nicht selbst ausüben will, oder im übrigen mehreren physi-
schen Personen, einer Personenvereinigung oder einer juristischen Person 
zusteht, und die Jagd nicht verpachtet ist, steht das Jagdausübungsrecht jener 
Person zu, die vom einzelnen Jagdausübungsberechtigten oder vom Vertre-
tungsbefugten der sonstigen angeführten Jagdausübungsberechtigten der 
Bezirksverwaltungsbehörde namhaft gemacht wird (Bevollmächtigter). Wird ein 
Pachtvertrag vor Ablauf der Pachtdauer aufgelöst oder gekündigt oder erlischt er 
im Falle des Todes des Pächters und beträgt die noch verbleibende Pachtzeit 
weniger als ein Jahr, so hat der Jagdausübungsberechtigte des Eigenjagdgebietes 
für die noch verbleibende Zeitdauer einen Bevollmächtigten zu bestellen, sofern 
er nicht selbst das Recht zu jagen hat. Ein vom Jagdausübungsberechtigten 
bestellter Bevollmächtigter bedarf der Bestätigung durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde. Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Bevollmächtigte als 
Pächter (§ 18) in Frage käme. Wird trotz Aufforderung durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde kein geeigneter Bevollmächtigter namhaft gemacht, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde bis zur Bestätigung des Bevollmächtigten einen 
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Jagdverwalter (§ 34) zu bestellen. Die mit der Verwaltung verbundenen Kosten 
hat der Grundeigentümer zu tragen. 
(4) Das Jagdausübungsrecht kann nach Maßgabe dieses Gesetzes im Wege der 
Verpachtung (§§ 16 ff.), der Bestellung von Bevollmächtigten (Abs 3) oder der 
Bestellung von Jagdverwaltern (§ 34) auf dritte Personen übertragen werden. 
(5) Gemeinden und agrarische Gemeinschaften haben ihr Jagdausübungsrecht zu 
verpachten; falls die Verpachtung nicht möglich ist, ist zur Ausübung der Jagd ein 
Jagdverwalter zu bestellen (§ 34). 
(6) Verzichtet ein Eigenjagdberechtigter gegenüber der Bezirksverwaltungsbe-
hörde schriftlich auf sein Jagdausübungsrecht, so ist das Eigenjagdgebiet von der 
Bezirksverwaltungsbehörde benachbarten Jagdgebieten anzuschließen (§ 10 
Abs 1). Ein solcher Verzicht bindet für die Dauer seiner Wirksamkeit auch den 
Rechtsnachfolger. Ein Verzicht hinsichtlich eines Teiles des Jagdgebietes oder 
eines Teiles des Jagdausübungsrechtes ist unzulässig. Der Verzicht gilt auf die 
Dauer der Pachtzeit der Gemeindejagd. 
 
§ 3 Grundsätze eines geordneten Jagdbetriebes 
 
(1) Die Jagd ist sachgemäß und weidgerecht unter Beachtung der Grundsätze 
eines geordneten Jagdbetriebes auszuüben. Es ist verboten, den Bestand einer 
Wildart durch eine nicht sachgemäße Jagdausübung zu gefährden. Wildlebende 
Vogelarten, die im Sinne der Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) in Österreich - unbescha-
det § 51 Abs 4a - nicht bejagt werden dürfen - dürfen ungeachtet der angewand-
ten Methode - weder absichtlich getötet noch gefangen werden; solche Vogelar-
ten dürfen - unbeschadet §§ 54 und 54a - auch nicht gehalten werden. Darüber 
hinaus ist die Jagd so auszuüben, daß die im öffentlichen Interesse gelegenen 
günstigen Wirkungen des Waldes nicht geschmälert und insbesondere waldge-
fährdende Wildschäden (§ 71 Abs 3) vermieden werden. 
(2) Ein geordneter Jagdbetrieb ist gegeben, wenn durch die Jagdausübung 
einschließlich der Hege ein der Größe und Beschaffenheit des Jagdgebietes 
angepasster artenreicher und gesunder Wildstand erzielt und erhalten wird. 
Dabei sind ein ausgeglichener Naturhaushalt, die Erfordernisse der Land- und 
Forstwirtschaft und die wildökologische Raumplanung zu berücksichtigen. Der 
geordnete Jagdbetrieb umfasst auch eine ordnungsgemäße Ausübung des 
Jagdschutzes. 
(3) Die Hege umfaßt das Recht und die Pflicht, das Wild zu betreuen, ihm die 
Lebensgrundlagen zu sichern, seine Entwicklung zu fördern und allen Störungen 
entgegenzuwirken. Sie umfaßt auch die Förderung der Umweltbedingungen 
durch Äsungsverbesserung und Reviergestaltung. Hiezu zählen insbesondere die 
Anlage von Daueräsungsflächen und Deckungsflächen, Verbißgehölzen, Hecken, 
Remisen u. ä. Es ist jedoch verboten, eine Wildart so zu überhegen, daß die im 
Jagdgebiet - ausgenommen die Zeit der Vegetationsruhe - vorhandene natürliche 
Äsung zu ihrer Ernährung nicht mehr ausreicht. 
 
[…] 
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§ 5 Eigenjagdgebiet 
 
(1) Ein Eigenjagdgebiet ist eine demselben Eigentümer gehörende, zusammen-
hängende, jagdlich nutzbare Grundfläche von mindestens 115 ha. 
(2) Auf Antrag des Grundeigentümers kann in den Fällen, in denen eine an der 
Landesgrenze gelegene Grundfläche das nach Abs 1 erforderliche Mindestaus-
maß nicht erreicht, ein Eigenjagdgebiet dann festgestellt werden (§ 9), wenn die 
Grundfläche und eine in den Ländern Salzburg, Steiermark oder Tirol gelegene, 
demselben Eigentümer gehörende zusammenhängende und jagdlich nutzbare 
Grundfläche zusammen die Voraussetzungen des Abs 1 erfüllen und wenn 
außerdem nach dem Jagdgesetz des Nachbarlandes diese Fläche aus dem glei-
chen Grund als Eigenjagdgebiet festgestellt wird. 
 
§ 6 Gemeindejagdgebiet 
 
(1) Die in einer Gemeinde liegenden, zusammenhängenden, jagdlich nutzbaren 
Grundstücke, welche nicht zu einem Eigenjagdgebiet gehören und ein Min-
destausmaß von 500 ha erreichen, bilden das Gemeindejagdgebiet. 
(2) Auf Antrag der Gemeinde können mehrere Gemeindejagdgebiete gebildet 
werden (§ 9 Abs 5), wenn für jedes Jagdgebiet die Voraussetzungen des Abs 1 
zutreffen und wenn nicht die Interessen an einer großflächigen jagdlichen Be-
wirtschaftung zur Vermeidung von waldgefährdenden Wildschäden entgegen-
stehen. 
(3) Auf Antrag der Gemeinde kann von der Landesregierung nach Anhören des 
Landesjagdbeirates und der Kärntner Jägerschaft in Fällen, in denen das Min-
destausmaß von 500 ha (Abs 1) nicht erreicht wird, ein Gemeindejagdgebiet 
dann festgestellt werden (§ 9), wenn die in der Gemeinde liegenden jagdlich 
nutzbaren Grundstücke ein Ausmaß von mindestens 115 ha erreichen, zusam-
menhängen und einen geordneten Jagdbetrieb ermöglichen. 
 
[…] 
 

2. Abschnitt 
Gestaltung der Jagdgebiete 

 
§ 9 Feststellung der Jagdgebiete 
 
(1) Die Jagdgebiete werden durch die Bezirksverwaltungsbehörde auf die Dauer 
der Pachtzeit der Gemeindejagd (§ 17 Abs. 1) festgestellt. 
(2) Zwölf Monate vor Ablauf der Pachtzeit der Gemeindejagd hat die Bezirksver-
waltungsbehörde an ihrem Amtssitz und in der Gemeinde eine Kundmachung zu 
erlassen, mit welcher die Grundeigentümer, die für die kommende Pachtzeit die 
Befugnis zur Eigenjagd (§ 5) beanspruchen, aufgefordert werden, diesen An-
spruch - ausgenommen die Fälle nach Abs. 4 - binnen sechs Wochen bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzumelden und zu begründen. 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Kundmachung im Sinne des Abs. 2 
jenen Grundeigentümern zuzustellen, die in der laufenden Jagdpachtzeit das 
Eigenjagdrecht auf Grundstücken ausüben, die an das Gemeindejagdgebiet 
angrenzen. Die Frist zur Abgabe einer Erklärung im Sinne des Abs. 2 ist für diese 
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Grundeigentümer mit mindestens sechs Wochen nach der Zustellung der Kund-
machung festzusetzen. 
(4) War das Eigenjagdgebiet bereits anerkannt, so ist für die kommende Pacht-
zeit der Gemeindejagd eine neuerliche Anmeldung nicht erforderlich, sofern 
keine Veränderungen am Eigenjagdgebiet eingetreten sind. 
(5) Nach Ablauf der in den Abs. 2 und 3 festgelegten Fristen hat die Bezirksver-
waltungsbehörde festzustellen, 

a) welche Grundstücke als Eigenjagdgebiete anerkannt werden, welches Flä-
chenausmaß die einzelnen Gebiete aufweisen und wem die Befugnis zur 
Eigenjagd darauf zusteht (Eigenjagdberechtigter), 

b) daß die verbleibenden Grundstücke mit ihrer ziffernmäßig anzugebenden 
Gesamtfläche unter den Voraussetzungen des § 6 ein Gemeindejagdgebiet 
oder mehrere Gemeindejagdgebiete bilden. 

(6) Eigenjagden, die nicht innerhalb der in den Abs. 2 und 3 festgelegten Fristen 
zur Ausscheidung aus dem Gemeindejagdgebiet angemeldet werden, gehören - 
falls nicht Abs. 4 Platz greift - für die nächste Pachtzeit der Gemeindejagd zum 
Gemeindejagdgebiet. Wird eine solche Eigenjagd, die das Mindestflächenausmaß 
einer Gemeindejagd (§ 6 Abs. 1)nicht erreicht, nur von Eigenjagdgebieten um-
schlossen, so ist sie einem oder mehreren benachbarten Eigenjagdgebieten 
anzuschließen (§ 10). 
(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 
im Falle der vorzeitigen Beendigung des Pachtverhältnisses über die Gemeinde-
jagd (§§ 22 und 23) oder im Falle der Nichtigerklärung einer Jagdgebietsfeststel-
lung sinngemäß anzuwenden, sobald die vorzeitige Beendigung des Pachtvertra-
ges feststeht. 
(8) Entgegen den Bestimmungen des § 5, in Verbindung mit § 7 und § 9, erlasse-
ne Bescheide über die Feststellung von Eigenjagdgebieten und entgegen den 
Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und 2, in Verbindung mit § 7, erlassene Bescheide 
über die Feststellung von Gemeindejagdgebieten sind mit Nichtigkeit bedroht. 
Der Landesregierung obliegt die Aufhebung der nach diesem Gesetz mit Nichtig-
keit bedrohten Bescheide. Nach Ablauf eines Jahres nach der Rechtskraft des 
Bescheides ist eine Nichtigerklärung nicht mehr zulässig. 
(9) Von einer Nichtigerklärung einer Jagdgebietsfeststellung sind auch allfällige 
Verfügungen nach §§ 10 bis 12, die dieses Jagdgebiet betreffen, erfaßt. 
(10) Ist ein Jagdgebiet im Zeitpunkt der Nichtigerklärung der Jagdgebietsfeststel-
lung (Abs. 8) bereits verpachtet, so bleibt derjenige, dem die Jagd verpachtet 
wurde, Pächter der Jagd (einstweiliger Pächter), und zwar bis zum Eintritt der 
Rechtskraft der endgültigen Entscheidung über die Nichtigerklärung. Diese 
Entscheidung hat die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes über die Verpachtung zur 
Folge. 
(11) Ist ein Jagdgebiet im Zeitpunkt der Nichtigerklärung der Jagdgebietsfeststel-
lung (Abs. 8) noch nicht verpachtet, so bleibt das Jagdausübungsrecht beim 
Grundeigentümer, und zwar bis zum Ablauf der Beschwerdefrist an das Landes-
verwaltungsgericht, wurde Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erho-
ben, bis zum Eintritt der Rechtskraft der endgültigen Entscheidung über die 
Nichtigerklärung; bei Nichtigerklärung einer Gemeindejagdgebietsfeststellung 
hat die Gemeinde für den angeführten Zeitraum einen Jagdverwalter (§ 34) zu 
bestellen. 
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[…] 
 
§ 13 Dauer der Wirksamkeit der Flächengestaltung 
 
Die sich aus den §§ 10 bis 12 ergebenden Verfügungen sind für die Dauer der 
Pachtzeit der Gemeindejagd, und zwar hinsichtlich der sich aus § 10 Abs 1 lit b 
und e ergebenden Verfügungen im jeweils erforderlichen Zeitpunkt und hinsicht-
lich der sich aus § 10 Abs 1 lit a, c und d ergebenden Verfügungen anläßlich der 
Feststellung der Jagdgebiete - im Falle der Nichtigerklärung einer Jagdgebiets-
feststellung (§ 9 Abs 8) im frühestmöglichen Zeitpunkt - zu treffen; innerhalb 
dieser Zeit bleiben sie solange aufrecht, als sie von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde nicht aufgehoben oder abgeändert werden. Die Aufhebung oder Abände-
rung erfolgt nach Anhörung der beteiligten Gemeinden oder Eigenjagdberechtig-
ten von Amts wegen, wenn die Voraussetzungen für den Anschluß, die 
Zerlegung, die Abrundung oder den Austausch der Jagdgebiete weggefallen sind 
oder sich wesentlich geändert haben. 
 
[…] 
 
§ 15 Ruhen der Jagd 
 
(1) Auf Friedhöfen, in Häusern und Gehöften samt den dazugehörigen, durch 
Umfriedung vollständig abgeschlossenen Höfen und Hausgärten, in unmittelba-
rer Nähe von nicht derart abgeschlossenen Gebäuden sowie auf öffentlichen 
Anlagen und industriellen oder gewerblichen Zwecken dienenden Werksanlagen 
ruht die Jagd. 
(2) Auf Antrag des Eigentümers oder des Jagdausübungsberechtigten hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde das Ruhen der Jagd auf Grundstücken zu verfügen, 
die durch eine feste Umfriedung dauernd umschlossen sind. 
(3) Auf Grundflächen, die durch landesübliche Weidezäune verhagt sind, findet 
die Bestimmung des Abs 2 keine Anwendung. 
(4) Auf den in Abs 1 und 2 bezeichneten Grundstücken dürfen keine Vorrichtun-
gen angebracht oder aufrecht erhalten werden, die einwechselndes Wild hin-
dern, wieder auszuwechseln. Es ist verboten, Wild auf die in Abs.1 und 2 be-
zeichneten Grundstücke zu locken (anzukirren). 
(5) Dem Jagdausübungsberechtigten steht die Befugnis zu, sich das Wild, das sich 
auf den in Abs 1 und 2 bezeichneten Grundstücken gefangen hat oder dort 
verendet ist, sowie etwa dort aufgefundene Abwurfstangen und Eier des Feder-
wildes anzueignen. Dies gilt nicht für Wild in einem Gehege zur Gewinnung von 
Fleisch (§ 8 Abs 1), das derselben Art angehört wie das im Gehege gehaltene 
Wild. 
(6) Die Eigentümer der in Abs 1 und 2 genannten Grundstücke oder die von 
ihnen beauftragten Personen dürfen auf diesen, wenn dies zur Verhütung erns-
ter Schäden in der Tierhaltung, insbesondere zum Schutz der Haustiere, unbe-
dingt erforderlich ist, Füchse, Dachse, Edel- und Steinmarder und Iltisse fangen 
und töten. Der fang und die Tötung von Iltissen und Edelmardern ist überdies nur 
so lange zulässig, als diese ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungs-
zustand verweilen; liegen diese Voraussetzungen nicht mehr vor, hat die Landes-
regierung den Fang und die Tötung von Iltissen und Edelmardern durch Verord-
nung zu verbieten. Das gefangene oder getötete Raubwild ist dem 
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Jagdausübungsberechtigten, der zu verständigen ist, auf sein Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. 

3. Abschnitt 
Jagdpachtung 

 
§ 16 Jagdpachtvertrag 
 
(1) Das Jagdausübungsrecht darf nur in seiner Gesamtheit Gegenstand eines 
Pachtvertrages sein. 
(2) Jagdpachtverträge bedürfen der Schriftform; sie haben jedenfalls die Namen 
des Pächters, des Verpächters, die Bezeichnung des Jagdgebietes, die Größe des 
Jagdgebietes, die Pachtdauer, den Pachtzins und den Zeitpunkt seiner Erlegung 
zu enthalten; im Jagdpachtvertrag können weiters eine Regelung über die Zahl 
der Jagderlaubnisscheine, die zu bestellenden Jagdschutzorgane, die Hundehal-
tung und den Ersatz für Wild- und Jagdschäden sowie sonstige mit der Jagd 
zusammenhängende und den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widerspre-
chende Regelungen aufgenommen werden. Jagdpachtverträge für die Verpach-
tung von Gemeindejagden haben zusätzlich die Bestimmung zu enthalten, daß 
sich der Pächter verpflichtet, mindestens die Hälfte der jährlich ausgegebenen 
Jagderlaubnisscheine (§ 41) für in der Gemeinde ansässige Jäger auszustellen. 
Jagdpachtverträge sind nach dem Muster eines Jagdpachtvertrages (Abs. 5) 
abzufassen. 
(3) Jagdpachtverträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Bezirksverwaltungsbehörde. Sie sind vom Pächter binnen acht Tagen nach ihrem 
Abschluß der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn der Vertrag den Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verpach-
tung entspricht und der Pächter die erforderliche Eignung (§ 18) hat. Die Versa-
gung der Genehmigung hat die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes zur Folge. 
Entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Einlangen des vollständigen Antrages, so gilt der Pachtvertrag als geneh-
migt.  
(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten für Jagdpachtverträge betreffend das 
Jagdausübungsrecht in Gemeindejagden nur insoweit, als § 29 nicht anderes 
bestimmt. 
(5) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des 
Abs. 2 und auf die Erfordernisse eines geordneten Jagdbetriebes durch Verord-
nung Muster für Pachtverträge für die Verpachtung von Gemeindejagden und 
Eigenjagden zu erlassen. 
 
§ 17 Pachtdauer und Pachtjahr 
 
(1) Die Pachtdauer beträgt zehn Jahre. Wird das Jagdpachtverhältnis vorzeitig 
aufgelöst oder gekündigt oder erlischt es vorzeitig oder soll ein auf Grund des 
§ 12 während der Pachtzeit der Gemeindejagd entstandenes Jagdgebiet verpach-
tet werden, so darf das Jagdausübungsrecht nur auf den Rest der Pachtdauer 
verpachtet werden, soferne diese noch mindestens zwölf Monate beträgt; 
beträgt die Pachtdauer nicht mindestens zwölf Monate, darf eine neuerliche 
Verpachtung erst nach dem Ablauf dieser Frist erfolgen. 
(2) Das Pachtjahr dauert vom 1. Jänner bis 31. Dezember. 
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[…] 
 

4. Abschnitt 
Verwertung der Gemeindejagd 

 
§ 24 Art der Verwertung 
 
(1) Die Gemeinde hat das Jagdausübungsrecht in Gemeindejagdgebieten zu 
verpachten. Dies kann im Wege der Verpachtung aus freier Hand (§ 33) oder - 
wenn auf diesem Weg eine Verpachtung nicht zustande kommt, unzulässig ist 
oder nicht genehmigt wird - im Wege der öffentlichen Versteigerung an den 
Meistbieter erfolgen. 
(2) Der Gemeinderat hat zum ehestmöglichen Zeitpunkt nach der Feststellung 
der Jagdgebiete über die Art der Verwertung entsprechend den Bestimmungen 
dieses Abschnittes zu beschließen. 
 
[…] 
 
§ 34 Ausübung des Jagdrechtes durch Jagdverwalter 
 
(1) Wenn eine Verpachtung des Jagdausübungsrechtes in einer Gemeindejagd 
nicht erzielt werden kann, so hat der Gemeinderat einen Jagdverwalter zu 
bestellen, bis eine Verpachtung durchgeführt wird. Maßnahmen zur Verpachtung 
sind binnen drei Monaten nach der Bestellung des Jagdverwalters einzuleiten. 
Der Gemeinderat hat weiters einen Jagdverwalter zu bestellen, wenn ein Pacht-
vertrag vor Ablauf der Pachtdauer aufgelöst oder gekündigt wird oder der Pacht-
vertrag erlischt und wenn die verbleibende Pachtdauer nicht mindestens zwölf 
Monate beträgt. 
(2) Der Jagdverwalter ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestätigen. Die 
Bestätigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Abs 3 gegeben sind. 
(3) Als Jagdverwalter dürfen nur solche Personen bestellt werden, die zur Pach-
tung eines Jagdausübungsrechtes in einer Gemeindejagd gemäß § 18 zugelassen 
sind und nach ihrer bisherigen jagdlichen Betätigung die Gewähr für eine den 
Interessen eines geordneten Jagdbetriebes und den Bestimmungen dieses 
Gesetzes entsprechende Jagdausübung bieten. 
(4) Die mit der Verwaltung verbundenen Kosten sind von der Gemeinde zu 
tragen. 
(5) Die Bestimmungen der Abs 2 und 3 gelten sinngemäß für die Bestellung eines 
Jagdverwalters durch agrarische Gemeinschaften sowie im Falle des § 22. 
 
[…] 
 

9. Abschnitt 
Wild- und Jagdschaden 

 
§ 71 Wildschadensverhütung 
 
(1) Sofern nicht anderes vereinbart ist, sind der Grundeigentümer und auch der 
Jagdausübungsberechtigte befugt, das Wild von den Kulturen durch geeignete 
Schutzmaßnahmen abzuhalten und zu diesem Zweck Wildscheuchen, Wildzäune 
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u. ä. zu errichten (Flächenschutz) oder einen Einzelpflanzenschutz durch geeigne-
te Schutzmittel durchzuführen. Die Verwendung freilaufender Hunde zur Abhal-
tung des Wildes ist jedoch untersagt. Die Bestimmungen des § 63 werden hie-
durch nicht berührt. 
(2) Liegt eine Gefährdung des Waldes durch Wild vor (Abs 3), so hat die Bezirks-
verwaltungsbehörde den Jagdausübungsberechtigten von Jagdgebieten, die zum 
Einzugsbereich des den Wildschaden hauptsächlich verursachenden Wildes 
gehören, die erforderlichen Maßnahmen (Abs 4) vorzuschreiben. Dabei ist der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel zu wahren, 
insbesondere das jeweils gelindeste zielführende Mittel zu wählen und darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die widmungsgemäße Bewirtschaftung und Benützung 
der Grundstücke nicht unmöglich gemacht wird. 
(2a) Dem Leiter der nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung 
mit den Angelegenheiten des Forstaufsichtsdienstes betrauten Abteilung kommt 
gemäß § 16 Abs 5 des Forstgesetzes 1975, in der Fassung des Gesetzes 
BGBl Nr 576/1987, als Leiter des Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesre-
gierung das Antragsrecht auf Einleitung der landesgesetzlich vorgesehenen 
Verfahren zum Schutz des Waldes gegen waldgefährdende Wildschäden, insbe-
sondere auf Einleitung eines Verfahrens nach Abs 2, und Parteistellung zu. 
(3) Eine Gefährdung des Waldes im Sinne des Abs 2 liegt vor, wenn die Einwir-
kungen des Wildes durch Verbiß, Verfegen oder Schälen 

a) in den Beständen ausgedehnte Blößen verursachen oder auf größerer Fläche 
die gesunde Bestandesentwicklung unmöglich machen oder wesentlich 
verschlechtern oder eine standortgemäße Baumartenmischung (Abs 3) ge-
fährden; 

b) die Aufforstung oder Naturverjüngung auf aufforstungsbedürftigen Flächen 
innerhalb der aus den forstrechtlichen Bestimmungen sich ergebenden Fristen 
oder die Aufforstung bei Neubewaldungen innerhalb einer nach den standort-
lichen Gegebenheiten angemessenen Frist gefährden; 

c) Naturverjüngungen in Naturverjüngungsbeständen nicht aufkommen lassen. 

(3a) Eine standortgemäße Baumartenmischung ist jedenfalls gefährdet, wenn auf 
größeren Flächen sich die im Umkreis vorhandene Baumartenmischung nicht 
mehr entwickeln oder überhaupt nicht mehr aufkommen kann. 
(4) Als Schutzmaßnahmen im Sinne des Abs 2 kommen in Betracht: 

a) die Austreibung des zu Schaden gehenden Wildes aus dem Schadensgebiet; 

b) Maßnahmen nach § 72; 

c) Maßnahmen der Äsungsverbesserung und Reviergestaltung nach § 3 Abs 3, 
Maßnahmen nach § 61 Abs 1, 2, 4 und 11, wobei Maßnahmen nach § 61 Abs 2 
und 11 von der Landesregierung zu treffen sind; 

d) technische Maßnahmen zum Schutz von Waldflächen oder Einzelpflanzungen 
vor Wildeinwirkungen, wie die Anbringung eines geeigneten Verbiß- oder 
Schälschutzes oder die Errichtung von Wildzäunen u. ä. 

(5) Die Bestimmungen des § 63 Abs 2 bis 4 gelten sinngemäß für die Errichtung 
und Überlassung von Einrichtungen gemäß Abs 4 lit c und d. 
(6) Die vom Jagdausübungsberechtigten zur Abhaltung des Wildes getroffenen 
Vorkehrungen ( Abs 1) müssen so beschaffen sein, daß die Bewirtschaftung und 
Benutzung der Grundstücke durch den Grundeigentümer nicht unnötig und 
unzumutbar behindert wird." 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1987_576_0/1987_576_0.pdf
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III. Bedenken des Gerichtshofes 

1. Bei Behandlung der Beschwerde sind im Verfassungsgerichtshof Bedenken ob 

der Verfassungsmäßigkeit des § 15 Abs. 2 bis Abs. 4 K-JG entstanden. 

2. Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass die Beschwerde 

zulässig ist, dass das Landesverwaltungsgericht Kärnten bei der Erlassung der 

angefochtenen Entscheidung die in Prüfung gezogenen Bestimmungen zumin-

dest denkmöglich angewendet hat und dass auch der Verfassungsgerichtshof 

diese Bestimmungen bei seiner Entscheidung über die Beschwerde anzuwenden 

hätte.  

3. Der Verfassungsgerichtshof hegt gegen die hiemit in Prüfung gezogenen 

Bestimmungen folgende Bedenken: 

3.1. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich in mehre-

ren Fällen mit der Frage beschäftigt, inwieweit die aus Art. 1 1. ZP EMRK fließen-

de Verfügungsgewalt des Eigentümers über sein Grundstück durch die Übertra-

gung des Jagdausübungsrechts auf dritte Personen eingeschränkt werden darf. 

3.1.1. Im Fall Chassagnou u.a. gegen Frankreich (EGMR 29. April 1999, Appl. Nr. 

25.088/94, 28.331/95 und 28.443/95) wurde die verpflichtende Einbeziehung 

von bis zu 20 ha großen Grundstücken, deren Eigentümer die Jagd aus ethischen 

Gründen ablehnen, in einen Jagdverband und der damit verbundene Zwang zur 

Duldung der Jagd auf ihren Grundstücken als gegen Art. 1 1. ZP EMRK verstoßend 

beurteilt. Das französische Recht ("Loi Verdeille") sehe keine geeignete Möglich-

keit vor, die Jagdausübung auf dem Grundstück zu verhindern. Insbesondere sei 

die gesetzlich vorgesehene Ausnahme für Grundstücke, die durch einen durch-

gängigen und (für Wild und Menschen) undurchlässigen Zaun umfriedet sind, 

ungeeignet, weil damit erhebliche Kosten verbunden seien. Dass die betroffenen 

Grundeigentümer als Ausgleich für den Entzug des ausschließlichen Jagdaus-

übungsrechts auf ihren Grundstücken im gesamten Jagdgebiet jagen dürfen, 

stelle keine angemessene Entschädigung dar, wenn diese Eigentümer die Jagd 

aus Überzeugung nicht ausüben wollen. Aus demselben Grund sei die gesetzlich 

vorgesehene Entschädigung für den damit verbundenen Einkommensverlust 

nicht geeignet, einen Interessensausgleich herstellen. Zudem gelte das Gesetz in 

nur 29 der insgesamt 93 départements in Frankreich und nicht für staatlichen 

Grundbesitz. Das Gesetz verpflichte außerdem nur die Eigentümer von kleineren 
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Grundstücken dazu, die Ausübung der Jagd zu dulden, während die Eigentümer 

größerer Grundstücke nicht verpflichtet seien, selbst zu jagen und die Jagdaus-

übung durch andere Personen verhindern könnten. Die verpflichtende Mitglied-

schaft im Jagdverband verstoße auch gegen Art. 11 EMRK. Da nur die Eigentümer 

kleinerer Grundstücke in den Jagdverband eingegliedert und zur Duldung der 

Jagd verpflichtet werden, sei auch Art. 14 EMRK iVm Art. 1 1. ZP EMRK bzw. Art. 

11 EMRK verletzt worden.  

3.1.2. Im Fall Schneider gegen Luxemburg (Urteil vom 10. Juli 2007, Appl. 

Nr. 2113/04) qualifizierte der EGMR die automatische Einbeziehung eines 

Grundeigentümers in eine Jagdgenossenschaft, welche in Folge mit qualifizierter 

Mehrheit über die Verpachtung des Jagdausübungsrechts an dritte Personen zu 

entscheiden hatte, als Verstoß gegen Art. 1 1. ZP EMRK. Diese Regelung galt 

unterschiedslos für alle Eigentümer von unbebauten und ländlichen Grundstü-

cken sowie von Waldgrundstücken innerhalb eines bestimmten Teiles des Ge-

meindegebiets; dies unabhängig von der Grundstücksgröße und der Person ihres 

Eigentümers und im gesamten luxemburgischen Territorium. Die gesetzlich 

vorgesehene, nach der Grundfläche bemessene Beteiligung am Pachtertrag 

könne den Eingriff in die ethische Überzeugung eines Jagdgegners, der zwangs-

weise in die Jagdgenossenschaft eingegliedert und zur Duldung der Jagd auf 

seinem Grundstück verpflichtet werde, nicht ausgleichen. Der jährliche Entschä-

digungsbetrag von € 3,25 sei jedenfalls nicht angemessen. Zudem verletze die 

Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft und die Überlassung des 

Grundeigentums an die Jagdgenossenschaft für Zwecke, die den Überzeugungen 

des Grundeigentümers widersprechen, Art. 11 EMRK. 

3.1.3. Im Fall Herrmann gegen Deutschland (Urteil vom 26. Juni 2012, 

Appl. Nr. 9300/07) hatte der EGMR die in Deutschland vorgesehene ver-

pflichtende Einbeziehung von Eigentümern, deren Grundstücke weniger als 75 ha 

betrugen, in eine Jagdgenossenschaft und die damit verbundene Pflicht zur 

Duldung der Jagd auf den Grundstücken zu beurteilen. Vor dem Hintergrund der 

Tatsache, dass mehrere Vertragsstaaten der EMRK ihre Gesetzgebung und 

Rechtsprechung an die vom EGMR in den Fällen Chassagnou u.a. gegen Frank-

reich und Schneider gegen Luxemburg entwickelten Prinzipien angepasst hätten, 

bekräftigte der EGMR diese Prinzipien. Folglich untersuchte er die einschlägige 

deutsche Rechtslage dahingehend, ob sie sich hinsichtlich der Ziele, ihrer territo-

rialen Anwendbarkeit, möglicher Ausnahmen von der verpflichtenden Mitglied-

schaft und der Entschädigungsregelungen wesentlich von der den genannten 
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Entscheidungen zugrunde liegenden Rechtslage in Frankreich und Luxemburg 

unterschied, und kam zum Ergebnis, dass dies nicht der Fall sei. Deutschland 

wurde daher wegen eines Verstoßes gegen Art. 1 1. ZP EMRK verurteilt.  

4. Der Verfassungsgerichtshof geht davon aus, dass der Beschwerdeführer als 

Eigentümer von Grundstücken im Gemeindejagdgebiet grundsätzlich gezwungen 

ist, die Jagdausübung auf seinen Grundstücken durch dritte Personen zu dulden. 

Das ergibt sich aus der Bestimmung des § 2 Abs. 2 lit. b K-JG, wonach im Ge-

meindejagdgebiet die Gemeinde jagdausübungsberechtigt ist. Aus dem im K-JG 

etablierten Regelungssystem ergibt sich, dass ein Grundeigentümer im Gemein-

dejagdgebiet, der die Jagd aus ethischen Gründen ablehnt, keine adäquate 

Möglichkeit hat, die Jagdausübung auf seinem Grundstück zu verhindern. Diesen 

vorläufigen Schluss zieht der Verfassungsgerichtshof aus der Bestimmung des 

§ 15 K-JG, die in Abs. 1 bestimmte Grundstücke von der Bejagung ausnimmt 

(insbesondere die zu Häusern und Gehöften gehörigen, durch Umfriedung 

vollständig abgeschlossenen Höfe und Hausgärten und Flächen in unmittelbarer 

Nähe zu nicht derart abgeschlossenen Gebäuden sowie industriellen oder ge-

werblichen Zwecken dienende Werksanlagen) und für sonstige Grundstücke in 

Abs. 2 regelt, dass das Ruhen der Jagd beantragt werden kann. Die Jagdbehörde 

hat dem Antrag stattzugeben, wenn das Grundstück durch eine feste Umfriedung 

dauernd umschlossen ist, wobei eine Verhagung durch landesübliche Weidezäu-

ne nicht ausreicht (§ 15 Abs. 3 K-JG). Daraus scheint sich zu ergeben, dass die 

Umfriedung eine gewisse Höhe und Festigkeit aufweisen muss und damit unzu-

mutbare Kosten verbunden sein können (vgl. EGMR 29. April 1999, Fall Chassag-

nou u.a. gegen Frankreich, Appl. Nr. 25.088/94, 28.331/95 und 28.443/95, 

Rz 82). Im Gesetzesprüfungsverfahren wird zu prüfen sein, ob vor dem Hinter-

grund der zitierten Rechtsprechung des EGMR und ausgehend von der Annahme, 

dass die darin getroffenen Aussagen ungeachtet der alpin geprägten Topogra-

phie und der Besonderheiten der Fauna im Land Kärnten und der mit der Jagd 

verbundenen öffentlichen Interessen in Österreich auf die Kärntner Rechtslage 

übertragbar sind, die ausnahmslose Duldungspflicht iSd Art. 1 Abs. 2 1. ZP EMRK 

gerechtfertigt ist, zumal der Eingriff in das Eigentumsrecht wegen der damit 

einhergehenden Pflicht des Beschwerdeführers, eine ethisch abgelehnte Aktivi-

tät auf dem eigenen Grundstück dulden zu müssen, eine besondere Intensität 

aufzuweisen scheint.   
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IV. Ergebnis 

1. Der Verfassungsgerichtshof hat daher beschlossen, § 15 Abs. 2 bis Abs. 4 K-JG 

von Amts wegen auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. 

2. Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und die dargelegten Bedenken 

zutreffen, wird im Gesetzesprüfungsverfahren zu klären sein. 

3. Dies konnte gemäß § 19 Abs. 4 VfGG ohne mündliche Verhandlung in nichtöf-

fentlicher Sitzung beschlossen werden. 

Wien, am 10. Dezember 2015 

Der Präsident: 

Dr. HOLZINGER 

 

 

Schriftführerin: 

Mag. NEMETH 
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